
75. Jahrgang Nummer 42a | Donnerstag, 15. Oktober 2020

Stadt Krefeld | Presse und Kommunikation | Telefon 0 21 51 86 14 02  
Fax 86 14 10 | Mail: nachrichten@krefeld.de

WWW.KREFELD.DE

KREFELDER AMTSBLATT
42a | 20

INHALTSVERZEICHNIS

Bekanntmachungen ..............................................  S. 393

Auf einen Blick  ..................................................... S. 394 

BEKANNTMACHUNGEN

ALLGEMEINVERFÜGUNG ZUR ANPASSUNG 
DER CORONASCHUTZVERORDNUNG AN 
DAS INFEKTIONSGESCHEHEN IN DER STADT 
KREFELD

Auf Grund des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Ver-
hütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Men-
schen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) vom 20.07.2000 (Bundes-
gesetzblatt I - BGBl. I - Seite 1045) in Verbindung mit § 15a Abs. 2
der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coro-
navirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) 
vom 30.09.2020 (Gesetz- und Verordnungsblattfür das Land 
Nordrhein-Westfalen - GV.NRW. - Seite 923) in den zurzeit gelten-
den Fassungen wird folgende Allgemeinverfügung erlassen:

§ 1

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den in 
§ 2 Abs. 3 Nr. 1, 1a und 3a CoronaSchVO genannten Fällen gilt 
auch am Sitz- oder Stehplatz.

§ 2

(1) Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 1.000 
 Personen sind verboten.
(2) Der Absatz 1 gilt nicht für Versammlungen nach dem Ver-

sammlungsgesetz sowie für Veranstaltungen und Versamm-
lungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbeson-
dere politische Veranstaltungen von Parteien einschließlich 
Aufstellungsversammlungen zu Wahlen und Vorbereitungs-
versammlungen dazu sowie Blutspendetermine) zu dienen 
bestimmt sind. Hinweis: Bei Festen nach § 13 Absatz 5 Coro-
naSchVO ist die Teilnehmerzahl unabhängig von der Inzidenz 
am Veranstaltungsort bereits auf 50 Personen begrenzt.

§ 3

In allen Fußgängerzonen und auf allen Wochenmärkten ist eine 
Mund-Nase-Bedeckung (z.B. Alltagsmaske, Schal oder Tuch) zu tragen.

§ 4

Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft und mit Ablauf des 01.11.2020 außer 
Kraft.

Begründung

Liegt die 7-Tages-Inzidenz nach den täglichen Veröffentlichun-
gen des Landeszentrums Gesundheit bezogen auf einen Kreis 
oder eine kreisfreie Stadt über dem Wert von 35, können weitere 
konkrete Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Infektionsge-
schehens angeordnet werden; die Schutzmaßnahmen können 
über die Coronaschutzverordnung hinausgehen.

Der aktuelle Wert liegt für Krefeld bei 38,3.

Mit Blick auf die derzeitige Infektionswelle durch das neuartige 
Coronavirus (SARS-CoV- 2) in Deutschland wird durch das Robert-
Koch-Institut eine Gefährdungslage in Bezug auf die Verbreitung 
des Virus angenommen. Um das Gesundheitswesen nicht zu 
überlasten und die erforderlichen Kapazitäten für die Behand-
lung der Erkrankten, aber auch sonstige Krankheitsfälle bereit-
zuhalten und die erforderliche Zeit für die Entwicklung bislang 
nicht vorhandener Therapeutika und Impfstoffe zu gewinnen, ist 
es notwendig, den Eintritt von weiteren SARS-CoV-2- Infektionen 
zu verzögern. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krank-
heitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. Das Virus wird von
Mensch zu Mensch übertragen. Hauptübertragungsweg ist die 
Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von Mensch zu Mensch 
über die Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch in-
direkt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut 
sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden.

Veranstaltungen sind in besonderer Weise geeignet, die Ver-
breitung des Virus zu ermöglichen bzw. sogar zu beschleunigen. 
Insbesondere bei höheren Personenzahlen kommt es vor, dass 
Mindestabstände nicht eingehalten werden und die Rückverfolg-
barkeit durch eine gewisse Dynamik erschwert ist. Die Begren-
zung auf 1.000 Personen ist als Schutzmaßnahme vor einer wei-
teren unkontrollierbaren Weiterverbreitung der Infektionen mit 
dem Coronavirus geeignet, erforderlich und angemessen.

Die Anordnungen zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sind 
zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung geeignet, erforderlich 
und angemessen. Beobachtungen haben gezeigt, dass der Min-
destabstand von 1,5 Metern oftmals nicht eingehalten wird oder
werden kann. Zahl und Dichte der gleichzeitig anwesenden Per-
sonen und die fehlendeMöglichkeit, die Bewegung der Personen 
in unterschiedlichen Richtungen zu unterbinden, sind hierbei 
von Bedeutung.

Die Maßnahme nach § 3 ist mit dem Landeszentrum Gesundheit 
unter Beteiligung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales und der Bezirksregierung Düsseldorf abgestimmt. 
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Zuwiderhandlungen gegen die Allgemeinverfügung sind buß-
geldbewehrt.

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§§ 
28 Abs. 3 i. V. m. 16 Abs. 8 IfSG). Die Anfechtungsklage hat keine 
aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats ab Zustel-
lung Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 
40213 Düsseldorf erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu er-
heben.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Do-
kumentes an die elektronische Poststelle des Gerichtes erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur der verantwortenden Stelle versehen 
sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf ei-
nem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55 a) Absatz 4 VwGO 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und 
über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-
scher- Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24.11.2017 
(BGBl. I S. 3803).

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de.

Krefeld,den 15.10.2020
In Vertretung
Markus Schön
Stadtdirektor

„Krefelder Amtsblatt“ 
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ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:

Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

16.10. – 18.10.2020
Hackbart Sanitär u. Heizungsbau
Inh. Josef Krouß e. K.
Hülser Straße 38-40 | 47798 Krefeld
2 28 85 

23.10. – 25.10.2020
Winz u. Winz GmbH
Alte Linner Straße 105 | 47798 Krefeld
71 47 59 

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.

AUF EINEN BLICK
NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55


